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� Ziel

Durch den E-CHECK sollen Mängel an elektrischen

Anlagen und Betriebsmitteln, die Gefahren für Personen,

Tiere und Sachen in sich bergen, erkannt werden.

Gleichzeitig sollte der Elektrotechniker auch der Berater

des Betreibers sein, indem er nützliche Hinweise zur 

rationellen Energieanwendung aufzeigt. Für den ordnungs-

gemäßen Zustand der elektrischen Anlage oder der elektri-

schen Betriebsmittel ist der Betreiber verantwortlich.

Auf Grundlage dieser Richtlinie für den E-CHECK ist 

der Zustand der elektrischen Anlage oder der elektrischen

Betriebsmittel bezüglich 

� ihrer Gebrauchs- und Funktionsfähigkeit,

� ihres ordnungsgemäßen, sicherheitstechnischen

Zustandes,

� Schutz gegen elektrischen Schlag,

� Schutz gegen elektrisch gezündeten Brand,

� Maßnahmen gegen Blitzeinwirkung und Überspannung,

� Energieeinsparung

zu prüfen. Nach Durchführung des E-CHECK und Beseiti-

gung festgestellter Mängel ist die erforderliche Sicherheit

für Menschen, Tiere und Sachwerte wieder hergestellt.

� Einleitung

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel dienen der Über-

tragung, Verteilung und Anwendung elektrischer Energie.

Sie können ortsfest, wie z. B. die Elektroinstallation in

einem Gebäude, oder als elektrische Betriebsmittel 

ortsveränderlich sein. Elektrische Betriebsmittel sind dann

ortsveränderlich, wenn sie z. B. über Steckverbindungen

betrieben oder benutzt werden können.

Elektrische Anlagen und elektrische Betriebsmittel unter-

liegen einer Alterung und Abnutzung. Beeinflussende 

Faktoren hierfür sind der Grad der Nutzung, Umwelt-

einflüsse und besondere Betriebsbedingungen. 

Aus diesen Gründen muss im Laufe der Zeit mit Mängeln

gerechnet werden, die entscheidend für die Sicherheit 

im Haushalt oder Gewerbe sind. Deshalb sollten, wie 

im gewerblichen Bereich verpflichtend, in allen anderen

Bereichen wiederkehrende Prüfungen in Form des 

E-CHECK durchgeführt werden.

Richtlinie zum E-CHECK
für die wiederkehrende Prüfung von elektrischen Anlagen und elektrischen Betriebsmitteln
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� Geltungsbereich

Diese Richtlinie für den E-CHECK gilt für die Durchführung

von wiederkehrenden Prüfungen, z. B. nach VDE 0105 Teil

100 an elektrischen Anlagen von

� Wohnungen und Wohngebäuden, 

� Nebengebäuden wie Garagen, Schuppen, Stallungen

usw.,

� Gebäuden, die gewerblich genutzt werden, 

� Industrieanlagen oder

� öffentlichen Einrichtungen.

Sie gilt auch für die Durchführung von wiederkehrenden

Prüfungen, z. B. nach VDE 0701-0702, an elektrischen

Betriebsmitteln von elektrischen Geräten, die in Haushalt,

Industrie, öffentlichen Einrichtungen oder Gewerbe 

genutzt werden.

Für die wiederkehrende Prüfung bestimmter elektrischer

Anlagen können zusätzliche Anforderungen in gesetzlichen 

Verordnungen oder Vorschriften festgelegt sein, die zu

beachten sind, z. B. 

1. Betriebssicherheitsverordnung und deren nachgelagerte

technische Regeln (z. B. TRBS 1201).

2. Unfallverhütungsvorschriften BGV A3 (vormals VBG 4)

oder GUV-V A3.

3. Für die wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen

Anlagen von prüfpflichtigen (nach Baurecht, nach

Versicherungsvertrag) oder überwachungsbedürftigen

Anlagen nach der Betriebssicherheitsverordnung.

Diese Richtlinie und die darin enthaltenen Festlegungen

stehen in Übereinstimmung mit den anerkannten Regeln

der Technik.

Bei der wiederkehrenden Prüfung sind die allgemein 

anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen 

in der zum Zeitpunkt der Errichtung der elektrischen Anlage

oder der elektrischen Betriebsmittel gültigen Fassung.

� Haftungsausschluss

Die Verfasser dieser Richtlinie für den E-CHECK und 

alle am Vertrieb beteiligten Personen übernehmen 

keine Haftung für deren Vollständigkeit. Jeder Betrieb 

ist eigenverantwortlich für die Einhaltung der jeweils 

gültigen Vorschriften und Normen.

Die vorliegende Richtlinie stellt nur eine Arbeitshilfe dar, 

da zum einen die gesetzlichen Rahmenbedingungen sich

sehr schnell ändern, zum anderen jeder Einzelfall indivi-

duelle Problemlagen beinhalten kann, die bei der Erstellung

dieser Richtlinie nicht beachtet werden konnten.

� Verantwortlichkeiten

Der Anlagenverantwortliche (Eigentümer oder Betreiber)

trägt die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Betrieb

der elektrischen Anlage oder der elektrischen Betriebsmittel,

die er an eine Elektrofachkraft übertragen kann.

Elektrofachkraft (Elektrotechniker) ist, wer aufgrund seiner

fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie

Kenntnis der einschlägigen Normen die ihm übertragenen

Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.

Verantwortlich für die Durchführung der Arbeiten im Sinne

dieser Richtlinie ist ausschließlich die Elektrofachkraft, die

auch eigenverantwortlich über die Art und den Umfang der

wiederkehrenden Prüfung entscheidet. 

Mängel sind dem Eigentümer/Betreiber der Anlage in 

schriftlicher Form (Prüfprotokoll) anzuzeigen. Bei Fest-

stellung von schwerwiegenden sicherheitsrelevanten

Mängeln (Gefahr im Verzug) sind sofort gemeinsam 

mit dem Eigentümer/Betreiber Maßnahmen zur 

Beseitigung zu veranlassen.
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� Grundlagen zur Anwendung

Nachfolgend aufgeführte Gesetze, Verordnungen und 

Bestimmungen bilden die Grundlage für diese Richtlinie

zum E-CHECK:

� Durchführung

Der E-CHECK ist unter Berücksichtigung von

� Alter,

� Zustand,

� Umgebungseinflüssen,

� Beanspruchung,

� letzten Revisionsergebnissen (alte Prüfprotokolle),

� vorhandenen Bestandsunterlagen,

� technischen Dokumentationen

der elektrischen Anlage/des Betriebsmittels entsprechend

des Auftrages auszuführen. Dafür sind folgende Maßnahmen

nach VDE 0105-100 oder VDE 0701-0702 erforderlich:

1. Sichtprüfung auf Beschädigungen oder Mängel.

2. Bestandsaufnahme einschließlich skizziertem Grundriss

mit Installations- oder Übersichtsschaltplan (falls für eine

bessere Übersicht erforderlich).

3. Messung des Isolationswiderstandes der Anlage, des

Ableitstromes des Betriebsmittels.

4. Prüfung/Messung der Wirksamkeit der Schutzmaßnah-

men (einschließlich Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen).

5. Prüfung der Funktion.

6. Ausfertigung des Prüfprotokolls/Mängelberichts.

Bei Behinderung in den Prüfungsmaßnahmen, z. B. durch

Einbauteile oder sonstige Gegenstände, sind entsprechen-

de Vermerke im Prüfprotokoll/Mängelbericht anzubringen.

Soweit keine Prüffristen durch Gesetze oder Verordnungen

vorgegeben sind, sollten durch die Elektrofachkraft Prüf-

fristen vorgeschlagen werden. Dabei sind die genannten

Kriterien der Anlage zu berücksichtigen.

Der Wiederholungstermin sollte zwischen 4 Jahren 

(BGV A3) oder 10 Jahren (VDE 0105-100/A1: 2008-06) 

oder bei „Neuvermietung“ in Wohngebäuden liegen.

Richtlinie zum E-CHECK
für die wiederkehrende Prüfung von elektrischen Anlagen und elektrischen Betriebsmitteln
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Bereich Gesetz, Verordnung,
Bestimmung

Baugefährdung StGB § 319

Netzbetreiber NAV § 15

Technische Regeln für TRBS 1201,
Betriebssicherheit 1203 Teil 3, 2131

Betriebssicherheitsverordnung BSV § 10

Gebäudeversicherungen VdS-Richtlinien

Unfallverhütungsvorschriften z. B. BGV A3, 
GUV-V A3, VSG 1.4

VDE-Bestimmungen z. B. VDE 0105-100,
VDE 0701-0702



� E-CHECK Protokoll

Für das Erstellen des E-CHECK Protokolls stehen 

nachfolgende Unterlagen zur Verfügung:

� Benutzerhinweise,

� Auftrags- und Abrechnungsformular für 

E-CHECK Arbeiten,

� Durchführungsanweisungen für E-CHECK Arbeiten,

� Anlagenskizze,

� Besichtigungsprotokoll,

� Prüfprotokoll und Übergabebericht/Zustandsbericht,

� Erläuterungen zum Prüfprotokoll und Übergabebericht/

Zustandsbericht,

� Prüfprotokoll für elektrische Geräte,

� Mängelbericht.

� Exklusiv vom Innungs-Fachbetrieb

Die E-CHECK Plakette ist das exklusive

Gütesiegel der Elektroinnungs-Fachbetriebe. 

Sie darf nur vergeben werden, 

– wenn die überprüfte Anlage den 

Anforderungen entspricht.

– wenn der Fachbetrieb Mitglied der Innung ist,

die der elektrohandwerklichen Organisation

angehört.

WICHTIG!
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� Empfohlene Prüffristen

Prüffristen und Art der Prüfung elektrischer Anlagen und elektrischer Betriebsmittel nach BGV A3 § 5 „Prüfungen“

Anlagen/Betriebsmittel Prüffrist Art der Prüfung Prüfer

Elektrische Anlagen und 4 Jahre Auf ordnungsgemäßen Befähigte Person, 
ortsfeste Betriebsmittel Zustand (DIN VDE 0105-100) z. B. Elektrofachkraft

Elektrische Anlagen und elektrische 1 Jahr Auf ordnungsgemäßen Befähigte Person,
Betriebsmittel in „Betriebsstätten, Zustand (DIN VDE 0105-100) z. B. Elektrofachkraft
Räumen und Anlagen besonderer Art“
(DIN VDE 0100 Gruppe 700)

Schutzmaßnahmen mit Fehlerstrom- 1 Monat Auf Wirksamkeit Befähigte Person,  
Schutzeinrichtungen in nichtstationären (Messung der Fehlerspannung und z. B. Elektrofachkraft  
Anlagen des Auslösestroms, Erdungswider- oder elektrotechnisch 

standsmessung) unterwiesene Person 
bei Verwendung ge-
eigneter Mess- und
Prüfgeräte

Fehlerstrom-, Differenzstrom- und Auf einwandfreie Funktion durch Benutzer
Fehlerspannungs-Schutzschalter Betätigen der Prüfeinrichtung
� in stationären Anlagen 6 Monate
� in nichtstationären Anlagen arbeitstäglich

Wiederkehrende Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen und ortsfester elektrischer Betriebsmittel

Betriebsmittel Prüffrist Art der Prüfung Prüfer

� Ortsveränderliche elektrische
Betriebsmittel (soweit benutzt)

� Verlängerungs- und Geräteanschluss-
leitungen mit Steckvorrichtungen

� Anschlussleitungen mit Stecker

� Bewegliche Leitungen mit Stecker 
und Festanschluss

Richtwert 6 Monate,
auf Baustellen 3 Mo-
nate. Wird bei den
Prüfungen eine
Fehlerquote < 2 %
erreicht, kann die
Prüffrist entsprechend
verlängert werden.

Auf Baustellen, in
Fertigungsstätten
und Werkstätten 
oder unter ähnlichen
Bedingungen mindes-
tens jährlich.

In Büros oder unter
ähnlichen Bedingun-
gen mindestens alle
2 Jahre.

Auf ordnungsgemäßen Zustand
(Inaugenscheinnahme)

� Prüfung auf mechanische
Beschädigung

� Prüfung der angewandten
Schutzmaßnahmen zum Schutz
gegen elektrischen Schlag
sowie Isolationswiderstands-
messung und Messung des
Schutzleiter- und/oder des
Berührungsstromes, im
Einzelnen (wie DIN VDE 
0701-0702)

Befähigte Person, 
z. B. Elektrofachkraft
oder elektrotechnisch
unterwiesene Person
bei Verwendung ge-
eigneter Mess- und
Prüfgeräte unter Auf-
sicht einer Elektro-
fachkraft

Wiederholungsprüfungen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel
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Messaufgabe Messverfahren Werte

Isolationswiderstand des Schutzleiters
zu Neutral- und Außenleiter

Verwechslung Schutz- und Außenleiter

Verwechslung Schutz- und Neutralleiter

Schutzpotentialausgleich und zusätz-
licher Schutzpotentialausgleich

Bei mehr als einer Fehlerstrom-Schutz-
einrichtung für die gesamte Anlage:
� Richtige Zuordnung der Neutralleiter 

zu den jeweils von der FI-Schutzein-
richtung erfassten Stromkreisen

� Schluss zwischen Neutralleitern unter-
schiedlicher FI-Schutzeinrichtungen

Wiederkehrende Prüfung elektrischer Anlagen nach DIN VDE 0105-100
Messungen, Messverfahren und Werte/Richtwerte für die Messung in Anlagen mit Schutzmaßnahmen im TN-/TT-System

9

≥ 300 Ω/V mit Verbraucher
≥ 1000 Ω/V ohne Verbraucher
bei einer Netzspannung bis 500 V und
einer Messspannung von 500 V

Netzspannung

< 1 Ω

< 1 Ω

siehe Isolationswiderstandsmessung

Isolationswiderstandsmessung

Phasenprüfung oder Spannungs-
messung gegen Erde

Niederohmige Widerstandsmessung

Niederohmige Widerstandsmessung

Besichtigung und/oder niederohmige
Widerstandsmessung

Isolationswiderstandsmessung
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Messaufgabe Messverfahren

Schutzleiterwiderstand 

Isolationswiderstand

Schutzleiterstrom

Berührungsstrom

Niederohmige Widerstands-
messung des Schutzleiters
� ≤ 0,3 Ω (für Geräte mit

Anschlussleitungen bis 
5 m Länge und einem
Bemessungsstrom 
von 16 A)

� zzgl. 0,1 Ω je weitere 7,5 m
bis max. 1,0 Ω

� ≥ 1,0 MΩ
� ≥ 0,3 MΩ mit eingebauten

Heizelementen

� ≤ 3,5 mA
� ≤ 1 mA/kW bis max. 10 mA

bei Geräten mit Heizele-
menten ≥ 3,5 kW 

(nur bei Geräten der Schutz-
klasse I, bei denen keine
Isolationsmessung durchge-
führt werden kann)

� ≤ 0,5 mA

(nur bei Geräten der Schutz-
klasse I, deren berührbare
leitfähige Teile nicht mit dem
Schutzleiter verbunden sind)

entfällt

≥ 2,0 MΩ

entfällt

� ≤ 0,5 mA

(nur bei Geräten der Schutz-
klasse II, bei denen berühr-
bare leitfähige Teile vorhan-
den sind)

Messaufgaben und Messverfahren für die Wiederholungsprüfung an elektrischen Geräten 
nach DIN VDE 0701-0702: 2008-06

entfällt

≥ 0,25 MΩ

entfällt

entfällt

Schutzklasse I Schutzklasse II Schutzklasse III
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Nachfolgend zur Ansicht Prüfprotokolle, Übergabebericht

und Zustandsbericht. Die Formulare erhalten Sie über 

die WFE (www.wfe-shop.de, Tel.: 069/24 77 47-40 oder -41,

Fax: 069/24 77 47-49).

Diese Formulare mit der geschützten „E-Marke“ dürfen 

nur von Betrieben der elektro- und informationstechnischen

Handwerke verwendet werden, die Mitglieder in einer

Innung sind, die der elektrohandwerklichen Organisation

angehört, und einen Markenvertrag unterzeichnet haben.

Prüfprotokolle
Prüfprotokoll – Übergabebericht – Zustandsbericht
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Prüfplaketten können über die jeweiligen Landesinnungsverbände bezogen werden.
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